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1 Gemeinsamer Unterricht in Sachsen-Anhalt

Modelle des GUs, bei denen Ihr Kind Stammschülerin oder Stammschüler der
Allgemeinen Schule ist:

Einzelintegration
Integrationsklasse (im Aufbau, bisher als Modellversuche)

Modelle, bei denen Ihr Kind Stammschülerin oder Stammschüler der Förderschule ist:
Kooperationsklassen

2 Der Weg in den Gemeinsamen Unterricht

2.1 Sonderpädagogischer Förderbedarf

Bei Ihrem Kind besteht SPF, wenn es in seinen Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmög-
lichkeiten so beeinträchtigt ist, dass es im Unterricht der Allgemeinen Schule
(allgemeinbildende Schule) ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht hinrei-
chend gefördert werden kann (§ 3 Abs. 1 VO SopädVo).

Schülerinnen und Schüler mit SPF können im GU entweder lernzielgleich oder
lernzieldifferent unterrichtet werden. Wenn der SPF im Förderschwerpunkt Lernen
oder Geistige Entwicklung besteht, werden sie zieldifferent unterrichtet. Das bedeu-
tet, dass sie in Fächern, in denen sie die Leistungsanforderungen der Allgemeinen
Schule nicht erfüllen können, nach den Lernzielen ihres sonderpädagogischen
Förderschwerpunkts unterrichtet werden. In diesem Fall werden sie bis zur Jahrgangs-
stufe zehn am Ende eines Schuljahres automatisch in die nächste Klassenstufe
versetzt. Alle anderen Förderschwerpunkte werden im GU lernzielgleich unterrichtet.
Für diese Kinder und Jugendlichen gelten die Rahmenvorschriften der Allgemeinen
Schulen.

GU kann grundsätzlich an allen Schulformen (Grund- und weiterführenden allge-
meinbildenden Schulen und der Oberstufe von Gymnasien) durchgeführt werden.
Schülerinnen und Schüler mit SPF sollen gemeinsam mit Kindern ohne SPF unterrich-
tet werden, wenn die personellen, sächlichen und organisatorischen Möglichkeiten
vorhanden sind oder geschaffen werden können.

2.2 Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Das Landesverwaltungsamt ist für die sonderpädagogische Überprüfung verantwort-
lich und entscheidet über die Aufnahme an einer allgemeinen Schule oder Förder-
schule (vgl. § 9 Abs.1 VO SopädFö). Das Verfahren zur Feststellung des SPF wird von
den Förderzentren durchgeführt. Das Förderzentrum überprüft, ob bei Ihrem Kind
SPF vorliegt und stellt gegebenenfalls fest, in welchem Förderschwerpunk. Die
Feststellung des SPF und die Anordnung sonderpädagogischer Förderung erfolgen
auf der Grundlage des Ergebnisses eines sonderpädagogischen Gutachtens und
gegebenenfalls der Bildungsempfehlung der Fachkommission.
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Der SPF wird nach einem festgelegten Verfahren festgestellt. Das Verfahren wird,
wenn SPF vermutet wird, von der Allgemeinen Schule eingeleitet. Sie selbst müssen
rechtzeitig darüber informiert werden und sind verpflichtet, dabei mitzuwirken. Bei
der Anmeldung zur Feststellung des SPF bereits eingeschulter Kinder muss die Schule
einen umfassenden Klassenleiterbericht als Grundlage der Feststellung des sonderpä-
dagogischen Förderbedarfs anfertigen. Bei Kindern die noch nicht eingeschult sind,
muss die Schule vorher Ihr Einverständnis für die Überprüfung einholen.

Auch Sie als Erziehungsberechtigte können die Feststellung des SPF Ihres Kindes
beantragen. Dafür müssen Sie schriftlich einen formlosen Antrag beim Landesverwal-
tungsamt stellen.

Unabhängig davon, wer der Antragsteller ist, muss die Anmeldung zur Feststellung
des SPF für Kinder bis zum sechsten Schuljahr in der Regel bis zum 20. Dezember des
Jahres beantragt werden. In Einzelfällen kann das Landesverwaltungsamt auch
spätere Anträge noch akzeptieren.

Wird ein Feststellungsverfahren für Ihr Kind eingeleitet, muss es auf Verlangen an
einer pädagogisch-psychologischen Überprüfung im Rahmen eines sonderpädagogi-
schen Gutachtens teilnehmen. Die Teilnahme kann nicht verweigert werden. Die
Überprüfung sollte im vertrauten Umfeld des Kindes, z. B. in der Kindertageseinrich-
tung, stattfinden.

Als Eltern haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf Information und Beratung.
Dafür sind die sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen, die Schulleitung
und Lehrkräfte der allgemeinen Schule oder Förderschule zuständig.

2.2.1 Neu einzuschulende Kinder

Um Ihr Kind für die Schule anzumelden, müssen Sie es an der zuständigen, wohnort-
nahen Grundschule vorstellen. Die Termine hierfür werden in der Tagespresse
bekannt gegeben. Teil dieses Einschulungsverfahrens ist auch eine Untersuchung
durch den Schularzt.

Wenn Ihr Kind sonderpädagogische Unterstützung in der Schule benötigt, wird dies
oft bereits im Rahmen des Einschulungsverfahrens festgestellt. Besteht diese Vermu-
tung, wird die Schule eine sonderpädagogische Überprüfung Ihres Kindes im
Rahmen eines Feststellungsverfahrens einleiten.

Sie werden über die Einleitung des Verfahrens informiert.

Verschiebung des Schulbesuchs (ehemals „Rückstellung“)

In besonderen Einzelfällen gibt es die Möglichkeit, Ihr Kind um ein Jahr vom Schul-
besuch zurückstellen zu lassen (= Verschiebung). Dies ist nicht nur aus medizini-
schen Gründen möglich. Sie benötigen ein Attest der behandelnden Fachärztin
oder des Facharztes, das belegt, dass Ihr Kind im Laufe des ersten Schuljahres mit
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2.2.2 Bereits eingeschulte Kinder

Eine Überprüfung des SPFs Ihres Kindes ist auch im Laufe der Schulzeit möglich. Um
ein Feststellungsverfahren einzuleiten, muss die von Ihrem Kind bisher besuchte
Schule alle bereits getätigten Fördermaßnahmen in Form eines Klassenleiterberichts
darstellen.

2.3 Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Das Landesverwaltungsamt beauftragt die zuständige Förderschule mit der Durchfüh-
rung des Feststellungsverfahrens. Die Förderschule beauftragt eine Lehrkraft damit,
ein sonderpädagogisches Gutachten über Ihr Kind zu erstellen.

Dabei werden der Entwicklungs- und Leistungsstand Ihres Kindes überprüft. Bei
Kindern oder Jugendlichen, bei denen eine Intelligenzminderung vermutet wird,
können Tests zur geistigen Leistungsmessung (z. B. Intelligenztests) durchgeführt
werden. Sie werden über die Termine informiert, an denen Ihr Kind im Rahmen des
Gutachtens getestet werden soll. Die Gutachterin oder der Gutachter können zusätz-
lich Fachleute hinzuziehen. Auch durch Sie eingereichte Stellungnahmen von
Experten werden im Gutachten berücksichtigt.

Die begutachtende Förderschulkraft wird Sie in einem Gespräch beraten. Auf Ihren
Wunsch hin kann auch Ihre Stellungnahme mit in das Gutachten aufgenommen
werden. Machen Sie deutlich, in welcher Form und an welcher Schule Ihr Kind
gefördert werden soll.

Aus dem Gutachten geht hervor, ob bei Ihrem Kind SPF besteht und gegebenenfalls
in welchem Umfang und Förderschwerpunkt. Es enthält eine Empfehlung über
notwendige pädagogische Maßnahmen.

Das sonderpädagogische Gutachten trifft noch keine Entscheidung über den För-
derort für Ihr Kind, sondern dient dem Landesverwaltungsamt als Grundlage für
seine Entscheidung.

Ihr Kind ist verpflichtet, an allen Tests teilzunehmen.

großer Wahrscheinlichkeit aus medizinischen Gründen an mehr als siebzig Unter-
richtstagen die Schule nicht besuchen werden kann. Oder Sie müssen sich andere
Gründe für eine Rückstellung durch eine schulpsychologische Stellungnahme be-
stätigen lassen (Ziff. 7 Erlass Aufnahme in die Grundschule).
Sie können Ihr Kind bei auftretenden Problemen während der ersten sechs Wo-
chen nach der Einschulung auch noch vom Schulbesuch zurück stellen lassen.
Eine Verschiebung von Kindern mit SPF ist nicht vorgesehen (Interner Erlass der
Landesverwaltungsamts).
Die Entscheidung über die Rückstellung vom Schulbesuch trifft das Landesverwal-
tungsamt.



Das sonderpädagogische Gutachten muss dem Landesverwaltungsamt von der
Förderschule bis zum 20. April des Jahres vorgelegt werden.

Auf der Grundlage des Gutachtens entscheidet das Landesverwaltungsamt darüber,
ob bei Ihrem Kind SPF vorliegt und ordnet gegebenenfalls sonderpädagogische
Förderung für Ihre Tochter oder Ihren Sohn an.

Das Ergebnis des sonderpädagogischen Gutachtens wird mit Ihnen besprochen. Geht
daraus hervor, dass Ihr Kind SPF benötigt, können Sie einen Antrag auf GU beim
Landesverwaltungsamt stellen. Dieses überprüft dann, ob Ihr Kind in den GU der
allgemeinen Schule aufgenommen werden kann.

Bei Bedarf kann auch noch eine Stellungnahme einer Fachkommission zur Klärung
der sonderpädagogischen Förderung und des Förderorts für Ihr Kind eingeholt
werden. Auf der Basis des sonderpädagogischen Gutachtens und gegebenenfalls der
Stellungnahme der Fachkommission sowie unter Berücksichtigung Ihres Wunsches
hinsichtlich des Förderorts kann das Landesverwaltungsamt dann zu folgenden
Entscheidungen kommen:

Zuweisung an eine Förderschule oder
eine Maßnahme im GU genehmigen.

Sie werden in Form eines Bescheids über die Entscheidung informiert. Er kann eine
Befristung der sonderpädagogischen Förderung vorsehen.

2.4 Fachkommission

Bei jedem Feststellungsverfahren kann eine Fachkommission gebildet werden.
Wünschen Sie die Einberufung einer Fachkommission, dann wenden Sie sich an die
Förderschule. Eine Fachkommission kann eingerichtet werden, wenn:

ein Antrag der Erziehungsberechtigten auf GU vorliegt,
die Erziehungsberechtigten mit den Darstellungen im sonderpädagogischen
Gutachten nicht einverstanden sind oder
die Bedingungen zur Förderung einer umfassenden Absprache bedürfen
(vgl. § 10 Abs. 1 VO SopädFö).

Mitglieder der Fachkommission sind:
Sie, als Eltern und Erziehungsberechtigte,
die begutachtende Lehrkraft,

Das Landesverwaltungsamt trifft seine Entscheidung über die schulischen Maß-
nahmen Ihres Kindes in der Regel bis zum 20. Mai des Jahres.

Bevor das Landesverwaltungsamt seine Entscheidung über den Förderort für Ihr
Kind trifft, muss Ihnen Gelegenheit gegeben werden, sich zu der Zuweisung zu
einer bestimmten Schule zu äußern.

Sie haben das Recht, Einsicht in das Gutachten zu nehmen! (§9Abs.3VOSopädFö).
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die Schulleitung der besuchten oder zu besuchenden Schule,
eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulträgers,
die schulfachliche Referentin oder der schulfachliche Referent, der in die Entschei-
dungsfindung einbezogenen Schulen
sowie bei Bedarf weitere Fachleute (vgl. § 10 Abs. 2 VO SopädFö).

Die Mitglieder der Fachkommission erarbeiten gemeinsam während einer oder
mehrerer Sitzungen eine Bildungsempfehlung für Ihr Kind. Dabei können Sie Ihre
Vorstellung des Förderorts für Ihr Kind im Falle eines erforderlichen SPFs darlegen.
Machen Sie deutlich, ob Sie Ihr Kind im GU oder an der Förderschule fördern lassen
wollen.

Die Fachkommission gibt sowohl eine Empfehlung hinsichtlich des Bedarfs sonder-
pädagogischer Förderung als auch für den geeigneten Förderort ab. Herrscht
zwischen den Mitgliedern der Fachkommission Uneinigkeit, kann das Landesverwal-
tungsamt mit in die Fachkommission einbezogen werden.

Dem Landesverwaltungsamt dient die Empfehlung lediglich als Grundlage für seine
Entscheidungsfindung. Es kann bei seiner Entscheidung jedoch von der Empfehlung
der Fachkommission abweichen.

3 Übergang in die Sekundarstufe

Grundsätzlich ist jede Form des GUs an allen Schularten möglich. Rechtzeitig vor
dem Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule sollten Sie
gegenüber der Schulleitung der Grundschule Ihren Wunsch auf Fortsetzung des GUs
in einer der weiterführenden Schulen äußern.

Beim Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe I ist es erforderlich zu
überprüfen, ob der SPF Ihres Kindes weiterhin besteht und die sonderpädagogische
Förderung noch notwendig ist. Die Schule, die Ihr Kind besucht, muss jährlich
überprüfen, ob der sonderpädagogische Förderbedarf fortbesteht und gegebenenfalls
in welchem Förderschwerpunkt (§ 12 VO SopädFö).

4 Wann kann mein Wunsch auf Gemeinsamen Unterricht für mein
Kind abgelehnt werden?

Ihr Wunsch, dass Ihr Kind mit SPF am GU teilnehmen soll, kann vom Landesverwal-
tungsamt abgelehnt werden, wenn:

die notwendigen personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen
an der Schule für die Förderung Ihres Kindes nicht vorhanden sind und ihre Herstel-
lung nach Maßgabe der Haushalte auch nicht geschaffen werden können oder
mit der gemeinsamen Beschulung und Erziehung dem individuellen Förderbedarf
Ihres Kindes nicht entsprochen werden kann (§ 19 VO SopädFö).
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Sofern die notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, muss das Landesverwal-
tungsamt Ihren Wunsch auf GU für Ihr Kind ablehnen und es einer Förderschule
zuweisen. Diese Entscheidung ist verwaltungsgerichtlich überprüfbar.

5 Was kann ich gegen die Entscheidung des Landes-
verwaltungsamts tun?

Wird Ihrem Wunsch nach GU widersprochen, so haben Sie die Möglichkeit, prüfen
zu lassen, inwieweit die Herstellung der notwendigen Voraussetzungen für die
Förderung Ihres Kindes der entsprechenden Schule zumutbar ist.

Rechtsmittel haben Sie auch gegen die Zuweisung zur Förderschule. Gegen die
Verpflichtung zum Besuch einer Förderschule haben Sie die Möglichkeiten, Wider-
spruch einzulegen, Klage zu erheben oder vorläufigen Rechtschutz am Verwaltungs-
gericht zu beantragen.

Widerspruch beim Landesverwaltungsamt| Sie können schriftlich innerhalb
eines Monats nach Zustellung des Bescheids des Landesverwaltungsamtes Wider-
spruch gegen die Zuweisung zu einer Förderschule einlegen. Das Landesverwal-
tungsamt prüft Ihren Widerspruch und trifft seine Entscheidung unter Abwägung
der von Ihnen dargelegten Gründe und gegebenenfalls auf der Grundlage einer
Empfehlung des Förderausschusses durch Widerspruchsbescheid.
Widerspruch beim Verwaltungsamt| Beim so genannten verkürzten Wider-
spruchsverfahren richten Sie Ihren Widerspruch direkt an das zuständige Verwal-
tungsgericht.
Klage vor dem Verwaltungsgericht| Wird Ihr Widerspruch durch Wider-
spruchsbescheid zurückgewiesen, haben sie die Möglichkeit, innerhalb eines
Monats nach Zustellung gegen die Zuweisungsentscheidung Klage beim zuständi-
gen Verwaltungsgericht zu erheben. Sie können gegen die Zuweisung zur Förder-
schule Klage erheben und damit die Aufhebung der Verpflichtung Ihres Kindes
zum Besuch der Förderschule erstreiten (Anfechtungsklage gegen die Zuweisungs-
entscheidung). Möchten Sie nicht nur die Aufhebung der Verpflichtung Ihres
Kindes zum Besuch der Förderschule, sondern gleichzeitig auch die Verpflichtung
zum GU erreichen, handelt es sich um eine Verpflichtungsklage. Die Fassung des
Klageantrages ist maßgebend.
Vorläufiger Rechtsschutz| Widerspruch und Klage gegen die Zuweisung zur
Förderschule entfalten grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Dies hat zur Folge,
dass Ihr Kind, bis über den Widerspruch entschieden ist, weiterhin die Allgemeine
Schule besuchen kann. Die Behörde kann aber auch die sofortige Vollziehung ihrer
Entscheidung anordnen, was zur Folge hat, dass die Schülerin oder der Schüler der
Zuweisung schon während des laufenden Verfahrens nachkommen muss. Gegen
die Anordnung der sofortigen Vollziehung können Sie vorläufigen Rechtsschutz
beim Verwaltungsgericht mit dem Antrag, die aufschiebende Wirkung von
Widerspruch/Klage wiederherzustellen, in Anspruch nehmen.
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6 Regelung des Nachteilsausgleichs
Für Kinder und Jungendliche mit erheblichen Beeinträchtigungen in der Sprache,
der Sinnestätigkeit, der Motorik oder physisch-psychischen Belastbarkeit können die
äußeren Bedingungen für mündliche, schriftliche und praktische Leistungsfeststellun-
gen verändert werden. Dies können z.B. folgende Maßnahmen sein:

eine Veränderung des zeitlichen Rahmens,
die Verwendung personeller und technischer Hilfsmittel,
die Gestattung mündlicher anstelle schriftlicher Leistungsnachweise oder
eine individuelle Leistungsfeststellung in der Einzelsituation.
Für einen befristeten Zeitraum kann die Ziffernbenotung durch eine verbale
Beurteilung ersetzt werden (§ 7 Abs. 1 und Abs. 2 SopädFö).

7 Wo finde ich Beratung und Hilfe?

Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt
Tel.: 03 91 - 567-58 80
Herr Riedlich
www.mk.sachsen-anhalt.de

Schulabteilung des Landesverwaltungsamtes (Schulaufsicht)
Tel.: 03 45 - 514-18 30
Andreas.Riethmueller@lvwa.sachsen-anhalt.de

Landeselternrat
www.landeselternrat-lsa.de

8 Maßgebliche Regelungen und Urteile

Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der Fassung vom
11.08.2005, zuletzt geändert am 17. 02. 2006
Verordnung über die sonderpädagogische Förderung (VO SopädFö) in der
Fassung vom 02. 08. 2005
Runderlass des MKs: Aufnahme in die Grundschule (Erlass Aufnahme in die
Grundschule) in der Fassung vom 26. 01. 2004, zuletzt geändert am
05. 12. 2006
Runderlass des MKs: Hinweise zur Organisation des gemeinsamen Unterrichts
(Erlass Hinweise zur Organisation des gemeinsamen Unterrichts) in der Fassung
vom 20. 07. 2005
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9 Fristen

Für Kinder und Jugendliche in Klasse eins bis sechs muss der Antrag auf sonder-
pädagogische Überprüfung bis zum 20. Dezember des Jahres beim Landesver-
waltungsamt beantragt werden.
Bis zum 20. April des Jahres sollte in der Regel das im Rahmen des Feststellungs-
verfahrens erstellte sonderpädagogische Gutachten fertig gestellt sein.
Bis zum 20. Mai des Jahres trifft das Landesverwaltungsamt in der Regel eine
Entscheidung über den Förderort Ihres Kindes, wenn es sonderpädagogischer
Förderung in der Schule bedarf.
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1 Gemeinsamer Unterricht in Sachsen

Modelle des GUs, bei denen Ihr Kind Stammschülerin oder Stammschüler der
Allgemeinen Schule ist:

Schülerinnen und Schüler mit SPF nehmen in vollem Umfang am Unterricht einer
Klasse der öffentlichen Schule teil, deren Lehrkräfte sich regelmäßig mit einer
Lehrkraft des jeweiligen Förderschwerpunktes beraten oder
Schülerinnen und Schüler mit SPF nehmen in vollem Umfang am Unterricht einer
Klasse der öffentlichen Schule teil und werden von einer zusätzlichen Lehrkraft in
einem der Ausprägung des SPFs angemessenen Umfang im Klassenunterricht oder
in gesondertem Förderunterricht unterstützt

Modelle, bei denen Ihr Kind Stammschülerin oder Stammschüler der Förderschule ist:
Formen der Kooperation
Außenklasse

2 Der Weg in den Gemeinsamen Unterricht

2.1 Sonderpädagogischer Förderbedarf

Bei Ihrem Kind besteht SPF, wenn es in seinen Entwicklungs- und Bildungsmöglich-
keiten so stark beeinträchtigt oder behindert ist, dass es ohne zusätzliche, sonderpäd-
agogische Förderung in der Allgemeinen Schule nicht oder nicht mehr ausreichend
gefördert werden kann. Es muss eine Förderschule besuchen, wenn es auf Grund
seiner Beeinträchtigung einer oder mehrerer physischer oder psychischer Funktionen
auch durch besondere Hilfen nicht bzw. nicht hinreichend im allgemeinen Unterrich-
tet integriert werden kann und deshalb über einen längeren Zeitraum einer sonder-
pädagogischen Förderung bedarf (§ 13 Abs. 1 SchulG).

Die SPF kann entweder im GU an einer Allgemeinen Schule oder an einer Förder-
schule erfolgen. Schülerinnen und Schüler, bei denen SPF im Sinne von § 13 SchulG
festgestellt wurde, können zusammen mit Schülerinnen und Schülern ohne SPF in
der Allgemeinen Schule unterrichtet werden, wenn und solange gewährleistet ist,
dass sie in dieser Schule die erforderliche besondere Förderung erhalten. Ansonsten
muss Ihr Kind eine Förderschule besuchen.

Die SPF im GU kann grundsätzlich an allen Schulformen (Grundschulen und weiter-
führende allgemeinbildende Schulen, auch an Berufsschulen und der Gymnasialen
Oberstufe von Gesamtschulen sowie Gymnasien) durchgeführt werden, wenn dort
eine angemessene personelle, räumliche und sächliche Ausstattung vorhanden ist
oder geschaffen werden kann, und mit der gemeinsamen Beschulung und Erziehung
dem individuellen Förderbedarf Ihres Kindes entsprochen werden kann.

Damit Ihr Kind im GU sonderpädagogisch gefördert werden kann, müssen Sie
einen schriftlichen Antrag bei der regionalen Bildungsagentur stellen.



Schülerinnen und Schüler mit SPF können in der Grundschule im GU entweder
lernzielgleich oder lernzieldifferent lernen, d. h. sie werden entsprechend ihrer
Leistungsfähigkeit entweder in allen Fächern nach dem Lehrplan der Grundschule
oder in einzelnen Fächern nach dem Lehrplan der Förderschule unterrichtet. In der
Sekundarstufe werden nur noch Kinder und Jugendliche, die lernzielgleich unterrich-
tet werden mit SPF im GU beschult.

Für Schülerinnen und Schüler der Schulen in freier Trägerschaft gilt diese Einschrän-
kung nicht, dort kann auch in der Sekundarstufe I zieldifferent unterrichtet werden.

Die Obergrenze für sonderpädagogische Förderung beträgt bis zu 5 Wochenstunden.
Die SchIVO differenziert nicht nach Behinderungsart. Für Schüler mit Autismus kann
die Obergrenze von 5 Wochenstunden auch überschritten werden (vgl. § 4 Abs. 3
SchIVO)

In Klassen der Allgemeinen Schule, in denen die Schülerinnen und Schüler mit und
ohne SPF gemeinsam unterrichtet werden, soll die Klassenstärke nicht mehr als 25
Kinder betragen.

2.2 Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Die Entscheidung über den Förderort Ihres Kindes trifft die zuständige Regionalstelle
der sächsischen Bildungsagentur. Der SPF wird dann überprüft, wenn Anhaltspunkte
einen solchen vermuten lassen.

Die Bildungsagentur wird ihre Entscheidung über den Förderbedarf und den Förder-
ort Ihres Kindes auf der Grundlage der Durchführung des Festellungsverfahrens
fällen. Dabei kann sie den Elternwunsch berücksichtigen.

Gewöhnlich veranlasst die besuchte oder zu besuchende Schule des Kindes die
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Aber auch Sie als Erziehungsbe-
rechtigte können ein Überprüfungsverfahren beantragen, indem Sie einen schriftli-
chen Antrag an das Regionalschulamt stellen.

Der SPF wird nach einem festgelegten Verfahren festgestellt. Das Verfahren wird
eingeleitet, wenn SPF vermutet wird oder eine Schülerin oder ein Schüler auch durch
allgemeine und integrierte Fördermaßnahmen auf Grund der Beeinträchtigung in
der allgemeinen Schule nicht, oder nicht ausreichend gefördert werden kann.

Wenn die Bildungsagentur ein Feststellungverfahren zur sonderpädagogischen
Überprüfung Ihres Kindes einleitet, müssen Sie rechtzeitig darüber informiert werden
und Sie sind verpflichtet, dabei mitzuwirken.

Auf Verlangen der Behörde muss Ihr Kind an einer pädagogisch-psychologischen
Überprüfung (z. B. in Form eines förderdiagnostischen Gutachtens) teilnehmen.
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Als Eltern haben Sie in dieser Zeit einen gesetzlichen Anspruch auf Information und
Beratung. Dafür sind die sonderpädagogischen Beratungsstellen der Förderzentren,
die Schulleitung oder ein Mitglied des Lehrerkollegiums der voraussichtlich besuch-
ten Schule oder Mitarbeiter der Bildungsagentur zuständig.

2.2.1 Neu einzuschulende Kinder

Um Ihr Kind für die Schule anzumelden, müssen Sie es an der zuständigen, wohnort-
nahen Grundschule vorstellen.

Die Bekanntgabe der Termine für die Einschulung erfolgt unterschiedlich. Einige
Grundschulen verschicken Einladungen an die Eltern, deren Kinder in ihrem Schulbe-
zirk wohnen, während in anderen Städten und Gemeinden die Termine durch einen
öffentlichen Aushang oder in der Zeitung bekannt gegeben werden.

Für die Anmeldung an der Grundschule ist eine ärztliche Untersuchung (Schulauf-
nahmeuntersuchung) vorgeschrieben, die von einem Jugendarzt des öffentlichen
Gesundheitsdienstes durchgeführt wird. Den diesbezüglichen Termin erhalten Sie bei
der Grundschulanmeldung oder direkt vom öffentlichen Gesundheitsdienst.

Wenn Ihr Kind sonderpädagogische Unterstützung in der Schule benötigt, wird dies
oft bereits im Rahmen des Einschulungsverfahrens festgestellt. Liegen bei Ihrem Kind
bei der Anmeldung in der Grundschule Anhaltspunkte für das Bestehen eines SPF
vor, wird die Schule einen Antrag auf sonderpädagogische Überprüfung bei der
regionalen Bildungsagentur stellen.

Auch Sie als Eltern können die Feststellung des SPF Ihres Kindes beantragen. Dazu
müssen Sie einen schriftlichen Antrag an der betreffenden Schule stellen.

Sie werden über die Einleitung des Feststellungsverfahrens informiert. Darin soll
geklärt werden, ob bei Ihrem Kind tatsächlich SPF besteht und gegebenenfalls einen
geeigneten Förderort vorschlagen werden. Die endgültige Entscheidung wo Ihr Kind
sonderpädagogisch gefördert werden soll, an einer Allgemeinen Schule oder einer
Förderschule, trifft die Bildungsagentur.

In der Regel müssen Sie Ihr Kind in der für Ihr Einzugsgebiet zuständigen Grund-
schule anmelden, es sei denn Sie wählen eine Schule in freier Trägerschaft (Privat-
schule). Es gibt Ausnahmen, so dass sie z. B. aus pädagogischen Gründen Ihr Kind

Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde Ihres Kindes mit zum Anmeldetermin.

Auch wenn Ihr Kind eine Grundschule in freier Trägerschaft besuchen soll, muss es
an der für das Kind zuständigen Grundschule angemeldet werden (§ 3 SOGS).
Beachten Sie: Beide Erziehungsberechtigten müssen Ihr Kind gemeinsam an der
Schule anmelden, sofern Sie das gemeinsame Sorgerecht haben. Ist Ihr Partner
verhindert, müssen eine Vollmacht und eine Ausweiskopie des Abwesenden vor-
gelegt werden.
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auch in einem anderen Schulbezirk anmelden können. Im Falle einer Ausnahmerege-
lung, müssen Sie einen begründeten, schriftlichen Antrag an der Schule, die Ihr Kind
nach Ihrem Wunsch besuchen soll, stellen.

Die Entscheidung trifft die Schulleitung mit Zustimmung der Regionalstelle der
Sächsischen Bildungsagentur.

2.2.2. Bereits eingeschulte Kinder

Eine sonderpädagogische Überprüfung Ihres Kindes ist auch während des laufenden
Schulbesuchs möglich. Kann es den Leistungsanforderungen der Allgemeinen Schule
nicht genügend entsprechen, wird die Klassenleitung zunächst überprüfen, ob alle
geeigneten Maßnahmen einer zusätzlichen Förderung an der Schule durchgeführt
wurden. Sie werden darüber informiert und haben Gelegenheit Stellung zu nehmen.
Anschließend wird die Feststellung des SPFs bei der regionalen Bildungsagentur
eingeleitet.

2.3. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Um den SPF Ihres Kindes zu ermitteln, beauftragt die zuständige Bildungsagentur
eine Förderschule. Die Behörde wird dafür in der Regel ein sonderpädagogisches
Förderzentrum wählen, das sich mit dem vermuteten Förderschwerpunkt Ihres
Kindes befasst. Im Feststellungsverfahren wird zunächst der SPF ermittelt und
anschließend über die notwendige Förderung entschieden. Dafür wird eine Förder-
schullehrkraft beauftragt, ein förderdiagnostisches Gutachten zu erstellen. Darüber

Rückstellung vom Schulbesuch

Eine Zurückstellung vom Schulbesuch ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn
auf Grund des geistigen oder körperlichen Entwicklungsstandes Ihres Kindes nicht
erwartet werden kann, dass es mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Beispie-
le für eine ungenügende körperliche und geistige Entwicklung sind insbesondere
erhebliche gesundheitliche oder emotional-soziale Beeinträchtigungen. Ein Rück-
stellungsantrag muss schriftlich bei der Grundschule gestellt werden.
Auch hier gilt: Beide Erziehungsberechtigten müssen die Zurückstellung gemein-
sam beantragen, sofern Sie das gemeinsame Sorgerecht haben. Ist ein Erziehungs-
berechtigter verhindert, müssen eine Vollmacht und eine Ausweiskopie des ande-
ren vorgelegt werden. Vergessen Sie nicht, die Geburtsurkunde Ihres Kindes mit-
zubringen.
Ihr Kind muss in jedem Fall an der schulärztlichen Untersuchung teilnehmen. Die
Entscheidung, ob Ihr Kind vom Schulbesuch zurückgestellt wird, trifft die Schullei-
tung. Eine Zurückstellung vom Schulbesuch ist nur für ein Jahr möglich. Die Zeit
der Rückstellung wird nicht auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet.

Beachten Sie dabei, dass der Antrag bis zum 15. Februar des Jahres gestellt wer-
den muss.
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hinaus wird ein Förderausschuss gebildet. Gemeinsam wird über den sonderpädago-
gischen Bedarf Ihres Kindes und die mögliche Umsetzung im GU beraten.

Dem Förderausschuss gehören folgende Mitglieder an:
eine Vertreterin oder ein Vertreter der bisher besuchten Schule,
eine mit der Diagnostik beauftragte Lehrkraft der zuständigen Förderschule und
mindestens ein Elternteil.

Zusätzlich können ihm angehören:
eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe,
eine Vertreterin oder ein Vertreter des öffentlichen Gesundheitsdienstes,
die betroffenen Schüler selbst,
eine Vertreterin oder ein Vertreter des Jugendamts
sowie mit Ihrem Einverständnis auch weitere Personen, die zu der bisherigen
Entwicklung Ihres Kindes Aussagen treffen können.

Die Empfehlung des Förderausschusses wird mit in das förderdiagnostische Gutach-
ten aufgenommen. Weiterhin werden im Rahmen der Erstellung des Gutachtens
verschiedene förderdiagnostische Tests mit Ihrem Kind durchgeführt. Bei Kindern
oder Jugendlichen, bei denen eine Intelligenzminderung vermutet wird, können
auch Tests zur geistigen Leistungsmessung (z. B. Intelligenztests) vorgenommen
werden.

Die Beobachtungen und Tests sollen in der gewohnten Umgebung Ihres Kindes
stattfinden. Gutachten und Stellungnahmen anderer Experten können in die Ermitt-
lung einfließen. Die Förderschule kann eine fachärztliche, schulärztliche oder
schulpsychologische Stellungnahme zu Ihrem Kind einholen. Auch die Ergebnisse der
schulätzlichten Untersuchung Ihres Kindes werden in das Gutachten einbezogen.

Aus dem erstellten Gutachten soll hervorgehen, ob bei Ihrem Kind SPF besteht und
gegebenenfalls in welchem Förderschwerpunkt. Außerdem beinhaltet es eine
Empfehlung zum geeigneten Förderort Ihres Kindes. Das Gutachten sollte nicht nur
Defizite Ihres Kindes aufzeigen, sondern auch seine Ressourcen hervorheben.

Zur Ermittlung des SPF kann Ihr Kind mit Ihrem Einverständnis auch probeweise am
Unterricht der Förderschule teilnehmen.

Im Rahmen des Feststellungsverfahrens findet ein Elterngespräch statt, in dem Ihnen
die Ergebnisse des Gutachtens erläutert werden. Auf der Basis des förderdiagnosti-
schen Gutachtens entscheidet die regionale Bildungsagentur, ob bei Ihrem Kind ein

Das Gutachten ist nur ein Teil des Feststellungverfahrens. Es trifft noch keine Ent-
scheidung über den Förderort Ihres Kindes, sondern dient der Bildungsagentur nur
als Entscheidungsgrundlage.

Ihr Kind ist dazu verpflichtet, an allen Tests teilzunehmen.
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SPF besteht und gegebenenfalls welche Form der Förderschule Ihr Kind zu besuchen
hat. Die Entscheidung wird Ihnen schriftlich mitgeteilt.

Wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn SPF benötigt, können Sie die Erfüllung des SPF im
GU schriftlich bei der Bildungsagentur beantragen. Die regionale Bildungsagentur
trifft auch in diesem Fall die abschließende Entscheidung über den Förderort Ihres
Kindes. Sie kann diese Entscheidung auch gegen Ihren Willen durchsetzen. Gegen
diese Entscheidung der Bildungsagentur können Sie aber auch Widerspruch einlegen
und sofern Ihr Widerspruch zurückgewiesen wird, Klage am Verwaltungsgericht
erheben (siehe hierzu in dieser Broschüre Abschnitt V).

Im Rahmen des Feststellungsverfahrens kann die Schulaufsichtsbehörde auf Grund
der erhobenen Daten und Gespräche zu folgenden Entscheidungen kommen:

sie kann Ihr Kind einer Förderschule zuweisen oder
eine Maßnahme im GU genehmigen.

Sie erhalten einen schriftlichen Bescheid von der Bildungsagentur über die Entschei-
dung zum zukünftigen Förderort Ihres Kindes. Entspricht der Bescheid nicht Ihrer
Vorstellung sollten Sie sich beraten lassen (z. B. Gemeinsam Leben – gemeinsam
Lernen) und gegebenenfalls innerhalb der gesetzlichen Frist Widerspruch einlegen.

3 Übergang in die Sekundarstufe

Beim Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe I ist es erforderlich zu
überprüfen, ob der SPF Ihres Kindes weiterhin besteht und die sonderpädagogische
Förderung weiterhin notwendig ist. In der Sekundarstufe ist GU nur noch für Kinder
möglich, die lernzielgleich unterrichtet werden, d. h. eine Bildungsempfehlung für
die Mittelschule oder das Gymnasium erhalten haben und somit den Lehrplan der
jeweiligen Schulart erfüllen können (vgl. § 5 Abs. 1 sowie § 6 Abs. 2 SchIVO). Alle
anderen Kinder und Jugendliche mit SPF werden ab der fünften Klasse in der
Förderschule unterrichtet. Ausnahmen bilden Schüler mit SPF an Schulen in freier
Trägerschaft.

4 Wann kann mein Wunsch auf Gemeinsamen Unterricht für mein
Kind abgelehnt werden?

Ihr Wunsch auf Teilnahme Ihres Kindes mit SPF am GU kann von der regionalen
Bildungsagentur abgelehnt werden, wenn an der Allgemeinen Schule:

die erforderlichen Lehrkräfte nicht vorhanden sind oder
die auf Grund der Behinderung der Schülerin oder des Schülers während der
Unterrichtszeit notwendigen, entsprechend qualifizierten Betreuungs- oder
Pflegekräfte nicht bereitstehen, oder
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die behindertengerechte sächliche Ausstattung einschließlich der erforderlichen
Lehr- und Hilfsmittel sowie die behindertengerechten baulichen und räumlichen
Bedingungen an der allgemeinen Schule nicht gegeben sind (vgl. § 4 Abs. 1.1
SchIVO).

Sofern die notwendigen Voraussetzungen nicht vorhanden sind oder geschaffen
werden können, kann die regionale Bildungsagentur Ihrem Wunsch einer Beschu-
lung Ihres Kindes im GU nicht entsprechen und weist das Kind einer Förderschule zu.
Diese Entscheidung ist mit Rechtsmitteln anfechtbar.

5 Was kann ich gegen die Entscheidung der Bildungsagentur tun?

Gegen die Verpflichtung zum Besuch einer Förderschule haben Sie folgende Möglich-
keiten: Sie können, Widerspruch einlegen, Klage vor dem Verwaltungsgericht
erheben und vorläufigen Rechtschutz beantragen.

Widerspruch| Sie können schriftlich Widerspruch gegen die Zuweisung zur
Förderschule bei der Bildungsagentur einlegen. Sie prüft Ihren Widerspruch und
trifft ihre Entscheidung unter Abwägung der von Ihnen dargelegten Gründe.
Wenn Ihr Widerspruch abgelehnt wird, haben Sie die Möglichkeit, Klage gegen
den Widerspruchsbescheid einzulegen.
Klage vor dem Verwaltungsgericht| Wenn Ihr Kind vor der Einschulung steht
und einer Förderschule konkret zugewiesen wird oder sie mit der abstrakten
Bestimmung einer Förderschule als geeigneter Förderort nicht einverstanden sind,
dann haben Sie die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Bescheids der Schulaufsichtsbehörde eine Anfechtungsklage gegen den Bescheid
vor dem Verwaltungsgericht zu erheben.
Vorläufiger Rechtsschutz| Möchten Sie nicht nur die Aufhebung der Verpflich-
tung Ihres Kindes zum Besuch der Förderschule, sondern gleichzeitig auch die
Verpflichtung zur integrativen Unterrichtung erreichen, handelt es sich um eine
Verpflichtungsklage. Die Fassung des Klageantrages ist hier maßgebend. Klage
gegen die Zuweisung zur Förderschule entfaltet grundsätzlich aufschiebende
Wirkung. Das bedeutet, dass Ihr Kind zunächst weiter die Allgemeine Schule
besuchen kann oder in die Allgemeine Schule eingeschult wird, bis über die Klage
entschieden ist. Die Behörde kann aber auch die sofortige Vollziehung ihrer
Zuweisungsentscheidung anordnen, was zur Folge hat, dass die Schülerin oder der
Schüler der Förderschulzuweisung auch während des laufenden Verfahrens
nachkommen muss. Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung können Sie
jedoch vorläufigen Rechtsschutz beantragen, um die aufschiebende Wirkung der
Klage wiederherzustellen. Zuständig ist das Verwaltungsgericht.
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6 Regelung des Nachteilsausgleichs in Sachsen

Für Schülerinnen und Schüler mit SPF, die im GU lernzielgleich beschult werden,
richten sich die Ermittlung und die Bewertung von Leistungen, Betragen, Fleiß,
Mitarbeit und Ordnung, die Versetzung, Wiederholung und das Erstellen der
Zeugnisse nach den Vorschriften der jeweiligen Schulart. Bei Schülerinnen und
Schülern mit autistischem Verhalten kann die Bewertung von Betragen, Fleiß,
Mitarbeit und Ordnung ausgesetzt werden (§ 6 SchIVO).

In Sachsen sind keine besonderen Regelungen des Nachteilsausgleichs für Schülerin-
nen und Schüler mit Behinderung in der Schule normiert. Ihr Kind hat aber grund-
sätzlich Anspruch auf Nachteilsausgleich.

In § 35 a SchulG heißt es „die Ausgestaltung des Unterrichts und anderer schulischer
Veranstaltungen orientiert sich an den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraus-
setzungen der Schüler“. Dabei ist insbesondere Teilleistungsschwächen Rechnung zu
tragen.

Es gibt besondere Regelungen für Kinder und Jugendliche mit Lese- und Recht-
schreibschwächen sowie Rechenschwäche. In der dritten Jahrgangsstufe können an
der Grundschule dritte Klassen eingerichtet werden für Schülerinnen und Schüler,
bei denen eine Lese-Rechtsschreibschwäche festgestellt wurde. Außerdem besteht die
Möglichkeit das dritte Schuljahr auf 2 Jahre auszudehnen (vgl. § 13 a SOGS).

Für Kinder und Jugendliche mit Lese- und Rechtschreibschwäche oder Rechenschwä-
che gibt es Handlungsempfehlungen des Kultusministeriums.

7 Wo finde ich Hilfe und Beratung?

Landesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen e.V.
Eltern gegen Aussonderung Sachsen e.V.
Julia Wunsch
Tel.: 03 71 - 4 79 29 47
Email: kontakt@glgl-sachsen.de
www.glgl-sachsen.de

Sächsisches Staatsministerium für Kultus
Tel.: 03 51 - 564-0
www.sachsen-macht-schule.de

Sächsische Bildungsagentur (Schulaufsicht)
Tel.: 03 71 - 53 66-0
poststelle@sbac.smk.sachsen.de

Lassen Sie sich von der Schule, einer Beratungsstelle des Förderzentrums oder der
regionalen Bildungsagentur über den Nachteilsausgleich beraten.
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Handbuch zur Förderdiagnostik
www.sachsen-macht-schule.de/schule/download/download_smk/hb_
foerderdiagnostik.pdf

8. Maßgebliche Regelungen

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG) in der Fassung vom 01.01.2007
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Förderschulen
im Freistaat Sachsen (Schulordnung Förderschulen - SOFS) in der Fassung vom
03. 08. 2004, rechtsbereinigt mit Stand vom 01.08.2006
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die integrative
Unterrichtung von Schülern in öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen
(Schulintegrationsverordnung - SchIVO) in der Fassung vom 03.08.2004
– die SchIVO gilt nur für öffentliche Schulen!
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Grundschulen
im Freistaat Sachsen (Schulordnung Grundschulen – SOGS) in der Fassung vom
03.08.2004, rechtsbereinigt mit Stand vom 01.08.2006
Förderrichtlinie für Integrationsmaßnahmen in der Fassung vom 23.05.1997
– Zuwendungen können nur Träger öffentlicher Schulen erhalten!

9. Fristen

Bis zum 15. Februar eines Jahres müssen Sie einen schriftlich Antrag an der
gewünschten Schule stellen, wenn Sie die Aufnahme an einer von Ihrem
Einzugsgebiet abweichenden Schule wünschen (dies ist nur in begründeten
Fällen möglich).
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1 Gemeinsamer Unterricht in Schleswig-Holstein

Modelle des GUs, bei denen Ihr Kind Stammschülerin oder Stammschüler der
Allgemeinen Schule ist:

Gemeinsamer Unterricht
Ambulante Förderung

Modelle des GUs, bei denen Ihr Kind Stammschülerin oder Stammschüler der
Förderschule ist:

in Schleswig-Holstein nicht vorgesehen

2 Der Weg in den Gemeinsamen Unterricht

2.1 Sonderpädagogischer Förderbedarf

Bei Ihrem Kind besteht SPF, wenn es auf Grund seiner Behinderung, Entwicklung
oder chronischen Krankheit nur mit besonderer Hilfe am Unterricht einer Grund-
schule oder weiterführenden allgemeinbildenden Schule teilnehmen kann und
sonstige Förderung nicht ausreicht (§ 3 SoFVO).

Schülerinnen und Schüler mit SPF können im GU entweder lernzielgleich oder
lernzieldifferent lernen. Wenn der SPF im Förderschwerpunkt Lernen oder Geistige
Entwicklung besteht, werden sie zieldifferent unterrichtet. Das bedeutet, dass sie in
den Fächern, in denen sie die Leistungsanforderungen der Allgemeinen Schule nicht
erfüllen können, nach den individuellen Lernzielen ihres sonderpädagogischen
Förderbedarfsunterrichtet werden. In diesem Fall werden sie mindestens bis zur
Jahrgangsstufe neun am Ende eines Schuljahres automatisch in die nächste Klassen-
stufe versetzt. Alle anderen Förderschwerpunkte werden im GU lernzielgleich
unterrichtet. Für diese Kinder und Jugendlichen gelten die Rahmenvorschriften der
Allgemeinen Schulen.

GU kann grundsätzlich an allen Schulformen (Grund- und weiterführenden allgemein
bildenden Schulen, auch an berufsbildenden Schulen und in der Oberstufe von
Gymnasien) durchgeführt werden. Schülerinnen und Schüler mit SPF sollen gemein-
sam mit Kindern ohne SPF unterrichtet werden, soweit die organisatorischen,
personellen und sächlichen Möglichkeiten vorhanden sind und es der individuellen
Förderung von Schülerinnen und Schüler mit SPF entspricht (§ 5 Abs. 2 SchulG).

Die Grundschulen arbeiten mit Förderzentren zusammen, deren Lehrkräfte die
Grundschullehrkräfte darin beraten, wie Kinder mit besonderem Förderbedarf
angemessen gefördert werden können. Die Förderschullehrkräfte arbeiten in einzel-
nen Unterrichtsstunden in der Grundschule mit. Es gibt auch ambulante Formen der
Förderung wie z.B. Sprachheilförderung für Kinder mit Sprachstörungen. Schulanfän-
gerinnen und Schulanfänger mit vermutetem Förderbedarf im Förderschwerpunkt
Lernen werden in der Regel in die Grundschule aufgenommen, um sie dort intensiv
präventiv fördern zu können.
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2.2 Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Das staatliche Schulamt ist für das Verfahren zur Feststellung des SPFs verantwortlich.
Dabei überprüft es, ob bei Ihrem Kind SPF vorliegt und stellt gegebenenfalls fest, in
welchem Förderschwerpunkt. Die Behörde entscheidet über den notwendigen
Nachteilsausgleich und über die Aufnahme in eine Allgemeine Schule oder Förder-
schule (§ 7 Abs. 1 SoFVO). Die Feststellung des SPFs und die Anordnung der SPF
erfolgen unter Berücksichtigung des Ergebnisses eines sonderpädagogischen Gutach-
tens, von Koordinierungsgesprächen und gegebenenfalls der Empfehlung des
Förderausschusses.

Der SPF wird nach einem festgelegten Verfahren erhoben, das von der Allgemeinen
Schule eingeleitet wird, wenn bei der Anmeldung an einer Schule oder während des
Schulbesuchs ein solcher Bedarf vermutet wird (§ 4 Abs. 1 SoFVO). Sie werden
gegebenenfalls rechtzeitig über den Ablauf und die in Betracht kommenden Formen
der Beschulung Ihres Kindes in Kenntnis gesetzt und sind verpflichtet, bei dem
Verfahren mitzuwirken.

Auch Sie als Erziehungsberechtigte bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler selbst
können die Feststellung des SPF beantragen. Dafür muss ein formloser Antrag an die
besuchte Schule gestellt werden.

Wird ein Feststellungsverfahren eingeleitet, muss Ihr Kind an einer pädagogisch-psy-
chologischen Überprüfung zur Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens
und an schulärztlichen, schulpsychologischen und sonderpädagogischen Untersu-
chungen teilnehmen. Die Teilnahme können Sie nicht verweigern.

Als Eltern haben Sie in dieser Zeit einen gesetzlichen Anspruch auf Information und
Beratung. Dafür sind die Schulleitung der Allgemeinen Schule oder Förderschule
sowie das staatliche Schulamt zuständig.

2.2.1 Neu einzuschulende Kinder

Um Ihr Kind für die Schule anzumelden, müssen Sie es an der zuständigen, wohnort-
nahen Grundschule vorstellen. Die Termine hierfür werden in der Tagespresse
bekannt gegeben. Teil des Einschulungsverfahrens ist auch eine Untersuchung durch
den Schularzt.

Wenn Ihr Kind sonderpädagogische Unterstützung in der Schule benötigt, wird dies
oft bereits im Rahmen des Einschulungsverfahrens festgestellt. Besteht diese Vermu-
tung, wird die Schule eine sonderpädagogische Überprüfung Ihres Kindes im
Rahmen eines Feststellungsverfahrens einleiten. Sie werden über die Einleitung des
Verfahrens informiert.

Vorbeugende Beratung und Unterstützung im Sinne von Prävention helfen, eine
»drohende Behinderung« rechtzeitig zu erkennen, ihr entgegenzuwirken, sie zu
beheben oder deren Folgen zu mildern. Dies kann im vorschulischen Alter durch
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Förderschullehrkräfte erfolgen, speziell bei Kindern mit Sprachstörungen, Hör- oder
Sehschädigungen.

2.2.2 Bereits eingeschulte Kinder

Eine Überprüfung Ihres Kindes ist auch während des Schulbesuchs möglich. Um ein
Feststellungsverfahren einzuleiten, muss die von Ihrem Kind bisher besuchte Schule
alle bereits getätigten Fördermaßnahmen darstellen. Besteht die Annahme eines
drohenden Leistungsversagens Ihres Kindes im Unterricht, ist die Allgemeine Schule
dazu verpflichtet, zunächst so genannte präventive Maßnahmen durchzuführen.
Dabei kann die Allgemeine Schule durch die Förderschule unterstützt werden.

Reichen diese präventiven Maßnahmen nicht aus, wird die Allgemeine Schule die
Überprüfung des SPF beantragen.

2.3 Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Das staatliche Schulamt beauftragt das zuständige Förderzentrum mit der Durchfüh-
rung des Feststellungsverfahrens. Um den SPF zu ermitteln, erstellt eine Lehrkraft des
Förderzentrums ein sonderpädagogisches Gutachten. Dazu kann sie auch weitere
Stellungnahmen anderer Experten über Ihr Kind einholen.

Das sonderpädagogische Gutachten soll alle Umstände berücksichtigen, die für die
Aufnahme der sonderpädagogischen Förderung Ihres Kindes in der Schule von
Bedeutung sind. Dabei werden der Entwicklungs- und Leistungsstand Ihres Kindes
überprüft. Bei Kindern oder Jugendlichen, bei denen eine Intelligenzminderung
vermutet wird, können Tests zur geistigen Leistungsmessung (z. B. Intelligenztests)
durchgeführt werden. Sie werden vorab über die Termine informiert, an denen Ihr
Kind im Rahmen des Gutachtens getestet werden soll.

Die begutachtende Förderschulkraft wird ein Beratungsgespräch mit Ihnen durchfüh-

ren. Bringen Sie Ihre Vorstellungen bezüglich der schulischen Förderung und des För-

derorts für Ihr Kind deutlich zum Ausdruck.

Aus dem erstellten sonderpädagogische Gutachten geht hervor, ob bei Ihrem Kind
SPF besteht und gegebenenfalls mit welchem Förderschwerpunkt (§ 4 Abs. 4 SoFVO).

Das sonderpädagogische Gutachten trifft noch keine Entscheidung über den För-
derort Ihres Kindes, sondern dient dem staatlichen Schulamt als Grundlage für
dessen Entscheidung.
Sie haben das Recht eine Abschrift des Gutachtens und diesbezüglicher Stellung-
nahmen ausgehändigt zu bekommen (§ 4 Abs. 8 SOFVO).

Ihr Kind ist verpflichtet, an allen Tests teilzunehmen.

Eine Rückstellung vom Schulbesuch ist in Schleswig-Holstein nicht vorgesehen.
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Auf der Grundlage des Gutachtens entscheidet das staatliche Schulamt darüber, ob
bei Ihrem Kind SPF besteht. Gegebenenfalls ordnet es für Ihre Tochter oder Ihren
Sohn SPF an. Das Ergebnis des Gutachtens wird mit Ihnen besprochen. Geht daraus
hervor, dass bei Ihrem Kind SPF vorliegt, können Sie den Förderort an dem die SPF
durchgeführt werden soll, wählen. Sie haben die Wahl zwischen der Förderung an
der Allgemeinen Schule und der Förderschule. Das staatliche Schulamt überprüft, ob
Ihr Kind an der von Ihnen gewählten Schule aufgenommen werden kann.

Wenn das Gutachten eine SPF Ihres Kindes empfiehlt, leitet das Förderzentrum
sogenannte Koordinierungsgespräche in die Wege. An den Koordinierungsgesprä-
chen sind folgende Personen beteilgt:

Eine Vertreterin oder ein Vertreter der besuchten oder in Betracht kommenden
Schule,
Sie als Erziehungsberechtigte,
der Schulträger
und soweit erforderlich weitere Personen und andere Stellen.

Das staatliche Schulamt ist dazu befugt, die Koordinierungsgespräche selbst durchzu-
führen. Aufgabe dieser Gespräche ist, die Fördermaßnahmen und den Förderort für
Ihr Kind einvernehmlich festzulegen.

Das Förderzentrum erarbeitet im Vorfeld Vorschläge in Bezug auf:
Art und Weise der zu ergreifenden Fördermaßnahmen,
die von Ihrem Kind benötigten Lehr- und Hilfsmittel,
die Beförderung Ihres Kindes,
die notwendigen baulichen Voraussetzungen,
die notwendige zusätzliche personelle Unterstützung und
das zuständige Förderzentrum (§ 4 Abs. 5 SoF-VO).

Bringen Sie bei den Koordinierungsgesprächen Ihren Standpunkt bezüglich der
schulischen Förderung Ihres Kindes deutlich zum Ausdruck. Machen Sie klar, dass Sie
die Förderung im GU an der Allgemeinen Schule wünschen. Findet eine Einigung
statt, trifft das staatliche Schulamt die Entscheidung hinsichtlich des Förderschwer-
punktes, Förderorts und der benötigten Fördermaßnahmen für Ihr Kind. Die
gewünschte Schule nimmt bei Einvernehmen Ihr Kind auf.

Sie werden in Form eines rechtsmittelfähigen Bescheids über die Entscheidung
informiert.

2.4 Förderausschuss

Bei jedem Feststellungsverfahren kann eine Förderkommission gebildet werden,
wenn die Koordinierungsgespräche zu keinem Einvernehmen geführt haben (§ 6
Abs. 1 SoFVO). Der Förderausschuss hat die Aufgabe zu überprüfen, welche Förder-
maßnahmen aus dem Schulangebot einschließlich möglicher Anpassungen sich für
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Ihr Kind ergeben (§ 6 Abs. 1 SoFVO). Für die Einberufung eines Förderausschusses ist
das staatliche Schulamt zuständig.

Mitglieder des Gremiums sind:
eine Schulaufsichtsbeamtin bzw. ein Schulaufsichtsbeamter oder die von der
Schulaufsichtsbehörde beauftragte Schulleiterin bzw. der Schulleiter (mit dem
Vorsitz des Ausschusses),
die Schulleiterin bzw. der Schulleiter der besuchten oder aufnehmenden Schule
oder eines geeigneten Förderzentrums,
eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der in Betracht kommenden Kosten- und
Leistungsträger der geplanten Maßnahmen oder des Rehabilitationsträgers,
eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des Schulträgers und
falls erforderlich weitere Personen (§ 6 Abs. 2SoFVO).

Die Mitglieder des Förderkommission erarbeiten gemeinsam im Rahmen einer oder
mehrerer Sitzungen eine Bildungsempfehlung für Ihr Kind. Auch Sie als Erziehungs-
berechtigte werden vom Förderausschuss angehört und können Ihren Standpunkt zur
schulischen Förderung Ihres Kindes vertreten.

Das Gremium spricht abschließend eine Empfehlung zum geeigneten Förderort Ihres
Kindes aus, wobei es die organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzun-
gen an der Schule berücksichtigen muss. Außerdem sollte es Stellung zu einem
eventuellen Nachteilsausgleich nehmen.

Diese Empfehlung dient dem staatlichen Schulamt als Grundlage für seine Entschei-
dungsfindung. Es kann mit seiner Entscheidung jedoch auch von der Empfehlung der
Förderkommission abweichen.

Auf der Grundlage des sonderpädagogischen Gutachtens, der Koordinierungsgesprä-
che und gegebenenfalls der Empfehlung des Förderausschusses sowie unter Berück-
sichtigung Ihrer eigenen Vorstellung hinsichtlich des Förderorts trifft das staatliche
Schulamt die verbindliche Entscheidung zu Förderschwerpunkt, Förderort und dem
zuständigen Förderzentrum und kann zu folgenden Entscheidungen kommen:

Zuweisung zur Förderschule oder
Genehmigung einer Maßnahme im GU.

Auch in diesem Fall geht Ihnen die jeweilige Entscheidung in Form eines rechtsmit-
telfähigen Bescheids zu.

3 Übergang in die Sekundarstufe

Grundsätzlich ist der GU an allen Schularten möglich. Rechtzeitig vor dem Übergang
von der Grundschule an eine weiterführende Schule sollten Sie gegenüber der
Schulleitung der Grundschule Ihren Wunsch auf Fortsetzung des GUs an einer der
weiterführenden Schulen äußern.
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Beim Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe 1 werden Koordinierungs-
gespräche geführt, um zu überprüfen, ob bei Ihrem Kind weiterhin SPF besteht, wo
Ihr Kind am besten gefördert werden kann und ob für die Förderung im GU an der
weiterführenden Schule weitere Voraussetzungen geschaffen werden müssen.

4 Wann kann mein Wunsch auf Gemeinsamen Unterricht für mein
Kind abgelehnt werden?

Ihr Wunsch nach Teilnahme Ihres Kindes mit SPF am GU kann vom staatlichen
Schulamt abgelehnt werden, wenn:

die Aufnahmekapazität der gewünschten Schule ausgeschöpft ist (§ 24 Abs. 1
SchulG),
Ihr Kind SPF hat und mit besonderen Hilfen (dauernd oder vorübergehend) an
allgemein bildenden Schulen nicht ausreichend gefördert werden kann (§ 21 Abs.
2 SchulG) oder
die organisatorischen, personellen und sächlichen Möglichkeiten an der Allgemei-
nen Schule nicht vorhanden sind und der individuellen Förderung Ihres Kindes
nicht entsprochen werden kann (§ 5 Abs. 2 SchulG).

Sofern die notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, kann das
staatliche Schulamt Ihren Wunsch auf GU für Ihr Kind ablehnen und es einer
Förderschule zuweisen. Diese Entscheidung ist verwaltungsgerichtlich überprüfbar.

5 Was kann ich gegen die Entscheidung des staatlichen
Schulamtes tun?

Wird Ihr Wunsch nach GU für Ihr Kind abgelehnt, besteht für Sie die Möglichkeit,
prüfen zu lassen, inwieweit die Herstellung der notwendigen Voraussetzungen für
eine Förderung Ihres Kindes der Schule zumutbar ist. Gegen die Zuweisung zu einer
Förderschule können Sie mit Widerspruch oder Klage vorgehen bzw. vorläufigen
Rechtschutz am Verwaltungsgericht beantragen.

Widerspruch| Sie können gegen die Zuweisung zur Förderschule schriftlich
innerhalb eines Monats nach Zustellung beim staatlichen Schulamt Widerspruch
einlegen. Die Behörde prüft Ihren Widerspruch und trifft ihre Entscheidung unter
Abwägung der von Ihnen dargelegten Gründe und gegebenenfalls auf der Grund-
lage der Empfehlung des Förderausschusses.
Klage am Verwaltungsgericht| Wird Ihr Widerspruch durch Widerspruchsbe-
scheid zurückgewiesen, haben sie die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach
Zustellung gegen die Entscheidung Klage am zuständigen Verwaltungsgericht zu
erheben. Sie können gegen die Zuweisung zur Förderschule Klage erheben und
damit die Aufhebung der Verpflichtung Ihres Kindes zum Besuch der Förderschule
erstreiten (Anfechtungsklage gegen die Zuweisungsentscheidung). Möchten Sie
nicht nur die Aufhebung der Verpflichtung Ihres Kindes zum Besuch der Förder-
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schule, sondern gleichzeitig auch die Verpflichtung zum GU erreichen, handelt es
sich um eine Verpflichtungsklage. Die Fassung des Klageantrages ist maßgebend.
Vorläufiger Rechtsschutz| Widerspruch und Klage gegen die Zuweisung zur
Förderschule entfalten grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Dies hat zur Folge,
dass Ihr Kind zunächst weiter die Allgemeine Schule besuchen kann, bis über den
Widerspruch entschieden ist. Die Behörde kann aber auch die sofortige Vollzie-
hung ihrer Zuweisungsentscheidung zur Förderschule anordnen, was zur Folge
hat, dass Ihr Kind der Zuweisung schon während des laufenden Verfahrens
nachkommen muss. Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung seitens der
Behörde können Sie vorläufigen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht mit dem
Antrag, die aufschiebende Wirkung von Widerspruch / Klage wiederherzustellen,
in Anspruch nehmen.

6. Regelung des Nachteilsausgleichs

Für Schülerinnen und Schüler mit SPF oder mit Behinderung, die lernzielgleich
unterrichtet werden, gibt es die Möglichkeit, Nachteilsausgleich an der Schule zu
gewähren. Der Nachteilsausgleich darf sich nicht auf die fachlichen Anforderungen
auswirken. Es können z. B. folgende Maßnahmen sein:

Verlängerte Arbeitszeiten bei Klassenarbeiten oder verkürzte Aufgabenstellung,
Bereitstellung oder Zulassung spezieller Arbeitsmittel (wie z. B. Schreibautomaten,
Computer oder spezielle Stifte),
Gestattung mündlicher anstelle schriftlicher Arbeitsformen (oder umgekehrt),
organisatorische Veränderungen wie z. B. individuell gestaltete Pausenregelungen,
Ausgleichsmaßnahmen anstelle einer Mitschrift von Tafeltexten,
differenzierte Aufgabenstellung und -gestaltung,
größere Exaktheitstoleranz, beispielsweise in Geometrie, beim Schriftbild oder in
zeichnerischen Aufgabenstellungen oder
individuelle Sportübungen (§ 6 Abs. 1 ZVO).

Sie müssen einen entsprechenden Nachweis über die Behinderung oder die vorüber-
gehende Beeinträchtigung Ihres Kindes erbringen. Die Entscheidung über Art und
Umfang des zu gewährenden Nachteilsausgleichs Ihrs Kindes trifft die Schulleitung.

Bei besonderen und andauernden Schwierigkeiten im Lesen oder Rechtschreiben
Ihres Kindes kann die Klassenkonferenz, auch unabhängig von der förmlichen
Feststellung einer Lese-Rechtschreib-Schwäche, über angemessene Maßnahmen im
Sinne eines Nachteilsausgleichs entscheiden (§ 6 Abs. 1 bis 4 ZVO).

Der Nachteilsausgleich darf weder im Zeugnis noch in Arbeiten Ihres Kindes ver-
merkt werden.
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7. Wo finde ich Beratung und Hilfe?

Ministerium für Bildung und Frauen
Tel.: 04 31 - 988-0
http://landesregierung.schleswig-holstein.de

Ministerium zur sonderpädagogischen Förderung
http://foerderzentren.lernnetz.de/index.php

BIS – Beratungsstelle Inklusive Schule am IQSH-Institut für Qualitäts-
entwicklung in Schulen
http://schleswig-holstein.de/IQSH/DE/AusbildungQualifizierung/
Sonderpaed/BIS/Bis__node.html

Landeselternbeirat der Grund-, Haupt- und Sonderschulen
www.elternvertretung-sh.de

8. Maßgebliche Regelungen

individuelle Sportübungen (§ 6 Abs. 1 ZVO).
Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG) vom 24.01.2007, zuletzt geän-
dert am 19.02.2008
Landesverordnung über sonderpädagogische Förderung (SoFVO) in der Fassung
vom 20.07.2007, gültig ab dem 01.08.2008
Landesverordnung über die Erteilung von Zeugnissen, Noten und anderen
ergänzenden Angaben in Zeugnissen (Zeugnisverordnung - ZVO), vom
29.04.2008
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1 Gemeinsamer Unterricht in Thüringen

Modelle des GUs, bei denen Ihr Kind Stammschülerin oder Stammschüler der
Allgemeinen Schule ist:

Einzelintegration
Integrationsklassen

Modelle, bei denen Ihr Kind Stammschülerin oder Stammschüler der Förderschule ist:
Kooperative Formen

2 Der Weg in den Gemeinsamen Unterricht

2.1 Sonderpädagogischer Förderbedarf

Ihr Kind hat ein Recht auf sonderpädagogische Förderung in der Schule, wenn es auf
Grund von Lern-, Leistungs- und Entwicklungsbeeinträchtigungen, in der Schule
individueller, sonderpädagogischer Hilfen bedarf (§ 29 Abs. 1 ThürSchG).

Schülerinnen und Schüler mit SPF sollen vorrangig im Gemeinsamen Unterricht an
allen Schulen unterrichtet werden (§ 1 Abs. 2 ThürFSG, § 12 Abs. 1 S. 1 ThürGIG). Der
GU kann grundsätzlich an allen Schulformen (Grund- und weiterführenden allge-
meinbildenden Schulen, auch an Berufsschulen und der Oberstufe von Gymnasien)
durchgeführt werden, wenn dort die personellen und sächlichen Voraussetzungen
vorhanden sind oder geschaffen werden können. Schülerinnen und Schüler mit SPF
werden, soweit möglich, in der Grundschule, in den zum Haupt- und Realschulab-
schluss, zum Abitur oder in den zu den Abschlüssen der berufsbildenden Schulen
führenden Schularten unterrichtet (= GU), § 1 Abs. 2 S. 1 ThürFSG. Der GU findet in
Zusammenarbeit mit den Förderschulen und den Mobilen Sonderpädagogischen
Diensten statt, § 53 Abs. 2 S. 1 ThürSchulG.

Die Förderung im GU ist für Kinder mit SPF vorgesehen, die sowohl lernzielgleich als
auch lernzieldifferent unterrichtet werden.

Bei Ihrem Kind besteht SPF, wenn seine Bildungs-, Entwicklungs- oder Lernmöglich-
keiten so beeinträchtigt sind, dass es im Unterricht der Grundschule oder der
weiterführenden allgemeinbildenden Schule ohne sonderpädagogische Unterstüt-
zung nicht hinreichend gefördert werden kann (§ 3 Abs. 1 ThürSoFöVO).

2.2 Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Das Verfahren wird eingeleitet, wenn SPF bei Ihrem Kind vermutet wird, bzw. wenn
die Fördermöglichkeiten der vorschulischen oder schulischen Einrichtung nicht
hinreichend zum Erfolg geführt haben. Wird ein solches Verfahren eingeleitet,
müssen Sie rechtzeitig darüber informiert werden. Sie sind verpflichtet, dabei
mitzuwirken und von Beginn bis zum Abschluss des Gutachtens in das Verfahren
einzubeziehen.
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Als Eltern haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf Information und Beratung,
§ 3 II ThürSchG, § 16 II Nr. 2 ThürSoFöVo. Dabei muss die Beratung schulartneutral
erfolgen, § 12 I S. 5 ThürGIG. Dafür sind die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste
(MSD), die Schulleitung und die Lehrkräfte der Allgemeinen Schule oder Förderschule
sowie das Schulamt zuständig.

An jedem Staatlichen Schulamt sind Berater für den GU eingesetzt, die Eltern, Lehrer
und andere Personen, die an der Erziehung und Pflege des Kindes mit SPF beteiligt
sind, umfassend beraten und bei der Bereitstellung der Rahmenbedingungen für den
GU Unterstützung leisten.

Das Nähere zum Verfahren wird in den Fachlichen Empfehlungen zur sonderpädago-
gischen Förderung mit Stand Mai 2008 (siehe unten) erläutert. In der Anlage zu den
Empfehlungen sind entsprechende Vordrucke enthalten.

2.2.1 Neu einzuschulende Kinder

Um Ihr Kind für die Schule anzumelden, müssen Sie es an der zuständigen, wohnort-
nahen Grundschule vorstellen. Der Termin, der Anfang Dezember bekannt gegeben
wird, liegt zwischen dem 10. und dem 20. Dezember des Jahres.

Teil des Einschulungsverfahrens ist eine Untersuchung durch den Schularzt.

Wenn Ihr Kind sonderpädagogische Unterstützung in der Schule benötigt, kann dies
schon im Rahmen des Einschulungsverfahrens festgestellt werden. Besteht die
Vermutung, dass Ihr Kind auch bei besonderen Hilfen in der Grundschule voraus-
sichtlich nicht hinreichend gefördert werden kann, wird die Schule eine sonderpä-
dagogische Überprüfung Ihres Kindes in Form eines Feststellungsverfahrens einleiten.
Sie werden über die Einleitung des Verfahrens informiert

Auch Sie selbst als Eltern und Erziehungsberechtigte können ein Feststellungsverfah-
ren beantragen.

2.2.1.1. Rückstellung vom Schulbesuch

Sie haben die Möglichkeit Ihr schulpflichtiges Kind um ein Jahr vom Schulbesuch
zurückstellen zu lassen, wenn auf Grund seiner Entwicklung zu erwarten ist, dass es
nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann.

Um Ihr Kind vom Schulbesuch zurückzustellen, müssen Sie einen schriftlichen Antrag
an der zuständigen Grundschule stellen. Vorher muss Ihr Kind an der schulärztlichen
Untersuchung teilnehmen. Die Entscheidung, ob Ihr Kind vom Schulbesuch zurückge-
stellt wird, trifft die Schulleitung.

Ihr Kind ist zur Teilnahme an dem Verfahren verpflichtet.

Nehmen Sie zur Anmeldung die Geburtsurkunde Ihres Kindes oder Ihr Familien-
stammbuch mit.
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Eine Rückstellung vom Schulbesuch ist nur für ein Jahr möglich. Die Zeit der Rück-
stellung wird nicht auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet.

2.2.1.2. Schulvorbereitende Einrichtungen

An Förderschulen können bei Bedarf schulvorbereitende Einrichtungen angeboten
werden. Diese können Kinder mit SPF vom vollendeten dritten Lebensjahr an bis zum
Schuleintritt besuchen. Es gibt auch Angebote an schulvorbereitenden Einrichtungen,
an sonderpädagogischen und integrativen Tageseinrichtungen und Frühförderstellen.

Bevor Ihr Kind in eine schulvorbereitende Einrichtung aufgenommen werden kann,
muss allerdings ein sonderpädagogisches Gutachten angefertigt werden.

2.2.2. Bereits eingeschulte Kinder

Eine Überprüfung Ihres Kindes ist auch während des Schulbesuchs möglich. Treten
bei Ihrem Kind in der ersten oder zweiten Klasse besondere Lernschwierigkeiten auf,
wird diesen zunächst in der Allgemeinen Schule durch besondere Fördermaßnahmen
z. B. einer verstärkten Lernzieldifferenzierung oder Ergänzungsstunden begegnet.

Wenn bei Ihrem Kind die zusätzlichen Fördermaßnahmen nicht ausreichen und am
Ende der zweiten Klasse weiterhin besondere Lernschwierigkeiten bestehen, wird die
Feststellung des SPF eingeleitet. Im Rahmen dessen muss die von Ihrem Kind bisher
besuchte Schule alle bereits getätigten Fördermaßnahmen darstellen.

Reichen die zusätzlichen Maßnahmen und die Unterstützung des mobilen sonderpä-
dagogischen Dienstes nicht aus, so dass Ihr Kind in der allgemeinen Schule nicht,
oder nicht ausreichend, gefördert werden kann, ist es auch schon zu Ende der
zweiten Klasse möglich, die Feststellung des SPF einzuleiten.

Die Feststellung des SPF soll in der Regel zum Ende des Schuljahres abgeschlossen
sein.

Wenn bei Ihrem Kind SPF vorliegt und es an der Allgemeinen Schule unterrichtet
wird, kann es auf begründeten Antrag der Leitung der bisher besuchten Schule hin
in eine staatliche Förderschule überwiesen werden (§ 8 ThürFSG).

2.3. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Der SPF wird anhand einer lernzielorientierten Förderdiagnostik ermittelt. Dazu
beauftragt das staatliche Schulamt den zuständigen Mobilen Sonderpädagogischen
Dienst (MSD), ein sonderpädagogisches Gutachten zu erstellen.

Im Rahmen des Gutachtens werden der aktuelle Entwicklungs- und der Leistungs-
stand Ihres Kindes überprüft. Die Tests sollen im gewohnten Umfeld Ihres Kindes
stattfinden. Bei Kindern oder Jugendlichen, bei denen eine Intelligenzminderung

Wenn Sie den GU für Ihr Kind wünschen, ist es sinnvoll, ein integratives schulvor-
bereitendes Angebot zu wählen.
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vermutet wird, können Tests zur geistigen Leistungsmessung (z. B. Intelligenztests)
durchgeführt werden.

Die Gutachter können nach Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt zusätzlich
Fachleute zur Begutachtung Ihres Kindes hinzuziehen. Auch durch Sie eingereichte
Stellungnahmen von Experten werden im Gutachten berücksichtigt.

Aus dem erstellten Gutachten geht hervor, ob bei Ihrem Kind SPF besteht und
gegebenenfalls in welchem Umfang und Förderschwerpunkt. Es enthält eine Empfeh-
lung über den geeigneten Bildungsgang sowie über einen konkreten Förderort und
beschreibt Förderansätze.

Die Gutachterin oder der Gutachter des MSD wird Sie zu einem Beratungsgespräch
einladen. Dabei werden Ihnen die Ergebnisse des sonderpädagogischen Gutachtens
erläutert. Machen Sie Ihre Sicht bezüglich der schulischen Förderung und des von
Ihnen bevorzugten Förderorts deutlich.

Auf der Grundlage dieses sonderpädagogischen Gutachtens trifft das staatliche
Schulamt die verbindliche Entscheidung über den Förderort Ihres Kindes.

Sind Sie mit der Entscheidung für die Zuweisung an eine Förderschule nicht einver-
standen, entscheidet das staatliche Schulamt unter Beteiligung der Aufnahmekom-
mission (§ 8 Abs. 4 ThürFSG).

Wenn während des Feststellungsverfahrens zur Ermittlung des SPFs Unklarheiten
bezüglich des SPF Ihres Kindes oder der schulischen Förderung auftreten, gibt es die
Möglichkeit, eine Aufnahmekommission gemäß § 8 Abs. 4 und 5 ThürFSG mit in das
Verfahren einzubeziehen. Die Aufnahmekommission kann auch bereits vor Fertigstel-
lung des sonderpädagogischen Gutachtens einberufen werden. Dies ist sinnvoll,
wenn es Unklarheiten hinsichtlich des sonderpädagogischen Gutachtens und des
Lernorts gibt.

Das Staatliche Schulamt bestimmt auf Grund der Ergebnisse des sonderpädagogi-
schen Gutachtens gegebenenfalls auch unter Berücksichtigung der Entscheidung der
Aufnahmekommission und Ihres Elternwunsches, welche Schule Ihr Kind zukünftig
besuchen wird. Diese Entscheidung kann von der Empfehlung der Aufnahmekommis-
sion abweichen. Das Staatliche Schulamt ist für die endgültige Entscheidung über
den Förderort Ihres Kindes zuständig.

Das sonderpädagogische Gutachten muss Ihnen in einer Kopie ausgehändigt
werden

Das sonderpädagogische Gutachten trifft jedoch nicht die Entscheidung über den
Förderort Ihres Kindes, es handelt sich lediglich um eine Empfehlung.

Sie werden im Vorfeld über die Termine informiert und Ihr Kind ist verpflichtet, an
allen Tests teilzunehmen.



T
h

ü
rin

g
en

Es kann zu einer der folgenden Entscheidungen kommen:
die Aufnahme in den GU wird genehmigt,
die Pflicht zum Besuch einer Förderschule wird ausgesprochen oder
die Aufnahme Ihres Kindes in die Förderschule wird zunächst für einen Zeitraum
von bis zu sechs Wochen zur Erprobung und Beobachtung festgelegt.

Bevor Ihr Kind an einer Förderschule aufgenommen wird, gibt es die Möglichkeit, es
zunächst für die Dauer von bis zu sechs Wochen probeweise den Unterricht der
Förderschule besuchen zu lassen. Wenn Ihr Kind davor die Allgemeine Schule
besucht hat, bleibt es Stammschüler der Allgemeinen Schule.

Sie werden in Form eines Bescheids über die Entscheidung des staatlichen Schulamts
in Kenntnis gesetzt. Ein rechtsbehelfsfähiger Bescheid ergeht in der Regel allerdings
nur, wenn die Aufnahme in den GU abgelehnt oder die Aufnahme Ihres Kindes
zunächst für einen begrenzten Zeitraum zur Erprobung angeordnet wird. Im Falle
einer Entscheidung zugunsten der Beschulung Ihres Kindes im GU werden die
notwendigen Ressourcen bereitgestellt und Ihr Kind kann dann die Allgemeine
Schule besuchen.

2.4 Aufnahmekommission

Bei jedem Feststellungsverfahren kann eine Aufnahmekommission gebildet werden.
Ihre Einberufung müssen Sie bis zum 01. Mai des Jahres beantragen. Es handelt sich
um ein Gremium, dem folgende Mitglieder angehören:

die begutachtende Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter des MSDs oder die Förder-
schullehrkraft,
die Schulleitung der Grund- oder Regelschule sowie des Gymnasiums und bei
eingeschulten Kindern die Klassenleitung,
die Erzieherin oder der Erzieher bei Besuch Ihres Kindes einer Kindertagesstätte,
die Schulleitung der Förderschule,
eine Vertreterin oder ein Vertreter des staatlichen Schulamtes,
eine Vertreterin oder ein Vertreter des Jugend-, Sozial- oder Gesundheitsamtes,
die Schulärztin oder der Schularzt/die Schulpsychologin oder der Schulpsychologe.

Die Mitglieder der Aufnahmekommission erarbeiten gemeinsam im Rahmen einer
oder mehrerer Sitzungen eine Entscheidung bezüglich der sonderpädagogischen
Förderung Ihres Kindes. Hier werden lern- und entwicklungsfördernde und/oder
-hemmende Faktoren und erforderliche Rahmenbedingungen für die Förderung Ihres
Kindes im GU und deren Umsetzung besprochen. Zu erörtern ist, welche Bedingun-
gen Ihr Kind für seine weitere Entwicklung benötigt, inwieweit diese an der zuständi-
gen Schule vorliegen und welche konkreten Schritte notwendig sind, um die notwen-
digen Voraussetzungen zu schaffen.

Sie werden zu einer Sitzung eingeladen, bei der Sie deutlich machen können auf
welche Schule Ihr Kind im Falle eines erforderlichen SPF gehen soll und ob Ihr Kind
im GU oder in der Förderschule gefördert werden soll. Sie haben bezüglich der
Schulwahl und des Bildungsganges Ihres Kindes „im Rahmen der jeweiligen Bestim-
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mungen“ ein elterliches Wahlrecht, das sich aus Art. 21 VerfThür, § 3 Abs. 1 Thür-
SchulG und § 12 Abs. 1 S. 4 ThürGIG ergibt. Über dieses Wahlrecht sind Sie aktenkun-
dig zu belehren.

3 Übergang in die Sekundarstufe

Grundsätzlich ist jede Form des GU an allen Schularten möglich. Rechtzeitig
(= mindestens ein Jahr) vor dem Übergang von der Grundschule an eine weiterfüh-
rende Schule sollten Sie gegenüber der Schulleitung der Grundschule Ihren Wunsch
auf Fortsetzung des GU an einer der weiterführenden Schulen äußern und einen
schriftlichen Antrag auf Unterrichtung Ihres Kindes im GU auch in der Sekundarstufe
I an das zuständige Schulamt richten. Das Recht Ihres Kindes auf Beschulung im GU
ergibt sich auch insoweit aus § 1 Abs. 2 ThürFSG und § 12 Abs. 1 S. 1 ThürGIG.
Gegebenenfalls ist zusätzlich die Beantragung eines Gastschulverhältnisses erforder-
lich, wenn Ihr Kind an eine zur Integration bereite, weiterführende Schule gehen
soll, die nicht in dem für Ihren Wohnort zuständigen Schulamtsbezirk liegt, § 15
ThürSchulG.

Beim Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe I ist es erforderlich zu
überprüfen, ob der SPF Ihres Kindes weiterhin besteht und die SPF weiterhin notwen-
dig ist.

4 Wann kann mein Wunsch auf Gemeinsamen Unterricht für mein
Kind abgelehnt werden?

Ihr Wunsch der Teilnahme Ihres Kindes mit SPF am GU kann vom staatlichen
Schulamt abgelehnt werden, wenn

die notwendigen personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen nicht
gewährleistet sind,
die Förderung aller Schüler nicht sichergestellt werden kann (§ 9 Abs. 1 ThürSo-
FöO) oder
eine gesonderte Förderung erforderlich ist, § 12 Abs. 1 S. 3 ThürGIG.

Sofern die notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, kann das
staatliche Schulamt Ihren Wunsch ablehnen und Ihr Kind einer Förderschule
zuweisen. Diese Entscheidung ist verwaltungsgerichtlich überprüfbar.

5 Was kann ich gegen die Entscheidung des staatlichen
Schulamts tun?

Rechtsmittel stehen Ihnen gegen die Zuweisung Ihres Kindes zur Förderschule zur
Verfügung, da es sich bei dem entsprechenden Bescheid um einen Verwaltungsakt
im verwaltungsverfahrensrechtlichen Sinne (= Einzelfallregelung i. S. d. § 35
ThürVwVfG) handelt. Sie haben die Möglichkeit des Widerspruchs, der Klage und Sie
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können vorläufigen Rechtschutz beim Verwaltungsgericht beantragen. Die Feststel-
lung des SPF kann nicht gesondert angefochten werden, da es sich dabei nicht um
einen Verwaltungsakt, sondern lediglich um ein Gutachten zur Vorbereitung des die
Überweisung auf die Förderschule aussprechenden Verwaltungsaktes handelt.
Einwendungen gegen die Feststellungen im Gutachten können allerdings durch
Gegenvorstellung und/oder innerhalb des Rechtsmittelverfahrens gegen die zwangs-
weise Zuweisung zur Förderschule vorgebracht und überprüft werden.

Widerspruch| Sie können schriftlich innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Bescheides Widerspruch gegen die Zuweisung zu einer Förderschule einlegen. Das
staatliche Schulamt prüft Ihren Widerspruch und trifft seine Entscheidung unter
Abwägung der von Ihnen dargelegten Gründe und erneuter Überprüfung des
sonderpädagogischen Gutachtens, falls Sie im Rahmen der Widerspruchsbegrün-
dung Einwendungen gegen die darin getroffenen Feststellungen erheben.
Klage vor dem Verwaltungsgericht| Wird Ihr Widerspruch durch Wider-
spruchsbescheid zurückgewiesen, haben sie die Möglichkeit, innerhalb eines
Monats nach Zustellung gegen die Verwaltungsentscheidung Klage beim zuständi-
gen Verwaltungsgericht zu erheben. Sie können damit die Aufhebung der Ver-
pflichtung Ihres Kindes zum Besuch der Förderschule erstreiten (Anfechtungsklage
gegen die Zuweisungsentscheidung). Möchten Sie nicht nur die Aufhebung der
Verpflichtung Ihres Kindes zum Besuch der Förderschule, sondern gleichzeitig
auch die Verpflichtung zum GU erreichen, handelt es sich um eine Verpflichtungs-
klage. Die Fassung des Klageantrages ist maßgebend. Soweit die Feststellungen im
sonderpädagogischen Gutachten für die den GU ablehnende Entscheidung des
staatlichen Schulamtes maßgeblich waren und von Ihnen im Rahmen Ihrer
Klagebegründung gerügt bzw. bestritten werden, wird das Verwaltungsgericht
auch das sonderpädagogische Gutachten überprüfen und gegebenenfalls eine
neue Begutachtung veranlassen. Die bei der Überprüfung gewonnen Erkenntnisse
und die Ergebnisse eines etwaigen neuen Gutachtens wird es dann in seine
Urteilsfindung einfließen lassen.
Vorläufiger Rechtschutz| Widerspruch und Klage gegen die Zuweisung zur
Förderschule entfalten grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Dies hat zur Folge,
dass Ihr Kind zunächst weiter die allgemeine Schule besuchen kann, bis über den
Widerspruch/die Klage entschieden ist. Die Behörde kann aber auch die sofortige
Vollziehung ihrer Entscheidung anordnen, was zur Folge hat, dass die Schülerin
oder der Schüler der Zuweisung schon während des laufenden Verfahrens nach-
kommen muss. Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung können Sie
vorläufigen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht mit dem Antrag, die aufschie-
bende Wirkung von Widerspruch/Klage wiederherzustellen, in Anspruch nehmen.

6 Regelung des Nachteilsausgleichs in Thüringen

Für Kinder mit erheblichen Beeinträchtigungen in der Sprache, der Sinnestätigkeit,
der Motorik oder der physisch-psychischen Belastbarkeit hat die Schule, ohne die
fachlichen Anforderungen geringer zu bemessen, der Beeinträchtigung angemessen
Rechnung zu tragen. Dazu können die Bedingungen der Leistungserhebung und des
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Prüfungsablaufs wie folgt verändert werden:
Verlängerung des zeitlichen Rahmens,
Verwendung technischer Hilfsmittel,
Unterstützung durch geeignetes Personal,
mündliche statt schriftliche Leistungsnachweise,
Form der Aufgabengestaltung oder
Leistungsfeststellung in der Einzelsituation (§ 28 Abs. 1 ThürSoFöO).

Anträge auf Veränderung des Prüfungsablaufs sind vom Schulleiter an das Schulamt
einzureichen. Dieses entscheidet auf der Grundlage des sonderpädagogischen
Gutachtens.

7 Wo finde ich Beratung und Hilfe?

Landesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen e.V.
Ulrike und Hans-Jörg Kolbeck
Tel.: 03 60 41 - 5 76 25
Kolbeck-Herbsleben@t-online.de

Thüringer Kultusministerium
Tel.: 03 61 - 379-00
www.thueringen.de/de/tkm

Broschüre des Kultusministeriums zum sonderpädagogischen Förderbedarf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tkm/schule/brosch__re_
sonderp__dagogische_f__rderung.pdf

8 Maßgebliche Regelungen

Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung vom 06.08.1993, zuletzt
geändert am 04.04.2007
Thüringer Förderschulgesetz (ThürFSG) in der Fassung vom 30.04.2003
Thüringer Gesetz über die Schulaufsicht (ThürSchAG) in der Fassung vom
29.07.1993, zuletzt geändert am 01.08.2001
Thüringer Schulordnung (ThürSchulO) in der Fassung vom 20.01.1994, zuletzt
geändert am 01.08.2004
Thüringer Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung (ThürSoFöO) in der
Fassung vom 06.04.2004
Richtlinie zu Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen
Lernschwierigkeiten (RL Fördermaßnahmen) in der Fassung vom 30.06.1998

Der Nachteilsausgleich darf nicht im Zeugnis oder in schriftlichen Arbeiten einge-
tragen werden.
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Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von
Menschen mit Behinderung (ThürGIG) in der Fassung vom 16. 12.2005
Fachliche Empfehlung zu Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit
besonderen Lernschwierigkeiten in den allgemein bildenden Schulen (außer
Förderschule) in Thüringen in der Fassung vom 20.08.2008
Fachliche Empfehlung zur sonderpädagogischen Förderung in Thüringen (Stand
Mai 2008)
Thüringer Bildungsplan

Sie können alle Gesetze, Rechtsverordnungen sowie Praxishilfen über die
Homepage der Thüringer Arbeits- und Forschungsstelle für den gemeinsamen
Unterricht: www.gu-thue.de abrufen.
Klicken Sie den Button „Gesetzliche Grundlagen“ oder „Praxishilfen“ an.

9 Fristen

Die Beteiligung einer Förderkommission am Feststellungsverfahren, müssen Sie
bis zum 1. Mai des Jahres beim staatlichen Schulamt beantragen.
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. = Absatz
Art. = Artikel
BaWürttSchG = Schulgesetz für Baden-Württemberg
BaWüVV = Verwaltungsvorschrift „Kinder und Jugendliche mit Behinderungen
und besonderem Förderbedarf“
d. h. = das heißt
etc. = et cetera
e.V. = eingetragener Verein
FA = Förderschulabsolventen
GU = Gemeinsamer Unterricht
ISEP = Integratives Schulentwicklungsprojekt
KMK = Kultusministerkonferenz
S. = Seite
SGB = Sozialgesetzbuch
SPF = Sonderpädagogischer Förderbedarf
Tel. = Telefon
UN = United Nations
UNESCO = United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
vgl. = vergleiche
z.B. = zum Beispiel
Ziff. = Ziffer
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